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10.0

Fläche für Versorgungs-

gem. § 9 (1) Nr. 12 BauGB
anlagen, hier: Elektrizität

Hauptf i rstr ichtung

Lärmschutzwall

und Vorkehrungen zum Schutz
vor schädlichen Umwelteinwirkungen
im Sinne des Bundesimmissions-
schutzgesetzes

Flächen für besondere Anlagen

Lärmschutz
Schallschutzbereich 1-6

setzungen
kehrungen durch text l iche Fest-
näheren Bestimmung der Vor-
§ 9 (1) Nr. 24 BauGB i.V.m. einer
immissionsschutzgesetzes gem.
(Lärm) im Sinne des Bundes-
schädliche Umwelteinwirkungen

Flächen für Vorkehrungen an
Gebäuden zum Schutz gegen

stimmender Nutzung
Verknüpfung überein-

Abgrenzung unter-
schiedlicher Nutzung

Grundstücksgrenze
vorgeschlagene

Maßangabe (m)

HINWEISE UND
FESTSETZUNGEN

Verkehrsf lächen beson-

Straßenbegrenzungslinie

Wirtschaftsweg

Radius (m)R=8

Verkehrsmischfläche

Fußgängerbereich

derer Zweckbestimmung

derer Zweckbestimmung
kehrsf lächen beson-
auch gegenüber Ver-

ERSCHLIESSUNG

(H)

(keine öffentl .  Verkehrsf läche)
W

Straßenverkehrsf läche

Abgrenzung Geltungsbereich

Abgrenzung Geltungsbereich

Bebauungsplan Teilbereich 1
(bestehend aus den Bauab-
schnitten 1a und 1b)

Bebauungsplan Teilbereiche

(bestehend aus den Bauab-
schnit ten 2a, 2b und 3)

2 und 3

FÜLLSCHEMA DER
NUTZUNGSSCHABLONE

abweichende Bauweise

nur Einzel- und Doppel-
häuser zulässig,

336

39

ÜBERNAHME
NACHRICHTLICHE

geschoss in seinem äußeren

offene Bauweise

nur Einzelhäuser zulässig,

Baugrenze

BAUWEISE, BAUGRENZE

gem. § 88 LBauO)
(Gestalterische Festsetzung
schoss entsprechen muss
Erscheinungsbild einem Dachge-

wovon das zweite Vol l-

max. zwei Vollgeschosse,

zulässige Dachneigung

max. Firsthöhe (m)

Geschossflächenzahl

NUTZUNG
MASS DER BAULICHEN

Grundflächenzahl

IID

FH=11,0

0,8

0,4

Die mit (H) gekennzeichneten

ZEICHENERKLÄRUNG

Erläuterungen gelten als
Hinweise, alle übrigen gelten als
Festsetzungen.

Allgemeines Wohngebiet

BAULICHEN NUTZUNG
ART DER
BAUGEBIETE

Mauer (H)

vorhandene sonstige
bauliche Anlagen

Flurstücksnummer

Wohngebäude
vorhandenes

Polygonpunkt

38

(H)

(H)

(H)

(H)

Gemarkungsgrenze

Flurgrenze (H)

(H)

s. ergänz. Textl.  Festsetzungen

Bäumen, Sträuchern und
sonstigen Bepflanzungen

Spielplatz

z.B.: A Fläche A

zum Anpflanzen von
Umgrenzung von Flächen

tigen Bepflanzungen
Sträuchern und sons-
Erhaltung von Bäumen,
pf lanzungen und für die
mit Bindungen für Be-
Umgrenzung von Flächen

*Besondere Zweckbestimmung:

Nr. 25 BauGB i.V.m. BNatSchG
gem. § 17 LPflG sowie § 9 (1) Nr. 20 und

öffent l iche* /  pr ivate

Landschaftsgrün

GRÜNFLÄCHEN

Grünfläche

Abgrenzung der
Bauabschnitte

(H)

ED a.Bw.

oE

WA

2WE Beschränkung der Zahl
der Wohneinheiten

(H)Parzellengrenze

0°-48°

Parkanlage

zu demontierende
Freileitung

Dachneigung

FH=11,0
Gebäude-
höhe

flächenzahl
Grund-

lichen Nutzung
Art  der  bau-

Vollgeschosse

Geschoss-
flächenzahl

Bauweiseo

0,8

0°-48°

IIDWA

E

0,4

Zahl der

2WEBeschränkung
der Zahl der
Wohnungen

Teilgebiet 1 ist gem. § 10(3)Teilgebiet 1, bestehend aus

beschlossen worden.

den Bauabschnitten 1a und 1b,

R. Schneichel

Ortsgemeinde Kruft
Kruft, den ......................

Ortsbürgermeister
(Siegel)(Siegel)

Ortsbürgermeister

Kruft, den ......................
Ortsgemeinde Kruft

R. Schneichel

Kruft gem. Satzungsbeschluss

R. Schneichel

Ortsgemeinde Kruft
Kruft, den ......................

Ortsbürgermeister
(Siegel)

gem. § 10(1) BauGB vom Orts-

Ortsgemeinde Kruft
Kruft, den ......................

R. Schneichel
Ortsbürgermeister

(Siegel)

11.02.2005. Die Offenlage wurde am 19.01.2005 ortsüblich bekannt
gemacht. Mit Schreiben vom 18.01.2005 wurden die Behörden

§ 3(3) BauGB in der Zeit vom 27.01.2005 bis einschließlich
c) Erneute öffentl iche Auslegung dieses Bebauungsplanes gem.

aufgefordert eine Stellungnahme vorzulegen.

aufgefordert eine Stellungnahme vorzulegen.

ERNEUTE ÖFFENTL. AUSLEGUNG GEM. § 3(3) BauGB

Im Auftrag:

Berresheim
(Siegel)

Ortsbürgermeister

Kruft, den ......................
Ortsgemeinde Kruft

R. SchneichelR. Schneichel

01.06.2004 offengelegen. Die Offenlage wurde am 21.04.2004 orts-

b) Erneute öffentl iche Auslegung dieses Bebauungsplanes gem.
§ 3(3) BauGB in der Zeit vom 12.08.2004 bis einschließlich

die Behörden aufgefordert eine Stellungnahme vorzulegen.
üblich bekannt gemacht. Mit Schreiben vom 20.04.2004 wurden

gemacht. Mit Schreiben vom 30.07.2004 wurden die Behörden

a) Dieser Bebauungsplan hat gem. § 3(2) BauGB nebst Text und

ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG GEM. § 3(2) BauGB UND

Begründung in der Zeit vom 29.04.2004 bis einschließlich

26.08.2004. Die Offenlage wurde am 04.08.2004 ortsüblich bekannt

Ortsgemeinde Kruft
Kruft, den ......................

Ortsbürgermeister

am 13.10.2003 aufgestellt worden.
entwurf konnte vom 30.10.2003
bis einschließlich 21.11.2003 bei der
Verbandsgemeindeverwaltung

nahme vorzulegen.

Mit Schreiben vom 27.10.2003

aufgefordert eine Stel lung-

erläutert werden.

wurden die Behörden

Pellenz eingesehen und

FRÜHZEITIGE BETEILIGUNG

DER TÖB GEM. § 4(1) BauGB

22.10.2003 hingewiesen. Der Plan-

der Bürger wurde durch öf fent-
Auf die frühzeitige Beteil igung

liche Bekanntmachung am

BauGB UND BETEILIGUNG
DER BÜRGER GEM. § 3(1)

(Siegel)

bekannt gemacht.

Dieser Bebauungsplan ist gem.
§ 2(1) BauGB durch Beschluss
des Ortsgemeinderates von Kruft

Der Aufstellungsbeschluss
wurde am 22.10.2003 ortsüblich

AUFSTELLUNGS-
BESCHLUSS

Mayen, den 21.04.2004

ein.

(Siegel)

Mayen

Die Darstel lung der Grenzen und
Bezeichnungen der Flurstücke
stimmen mit dem Nachweis des
Liegenschaftskatasters über-

BESCHLUSS ÜBER DEN
BEBAUUNGSPLAN

07.07.2005 als Satzung

das Teilgebiet 1, bestehend aus

gemeinderat in Kruft am

Dieser Bebauungsplan ist für

INKRAFTTRETEN

getreten.
Bebauungsplan in Kraft

Dieser Bebauungsplan für das

BauGB am .......................... bekannt
gemacht worden.
Mit diesem Datum ist der

Festsetzungen, stimmt mit allen

Das für den Bebauungsplan

Willen des Ortsgemeindeates von
seinen Bestandteilen mit dem

Der Bebauungsplan wird hiermit
Verfahren wurde einghalten.
vorgeschriebene gesetzliche

ausgefert igt.

dieser durch Zeichen und
Schri f t  er läuterten Zeichnung
im Maßstab 1:1000 mit textlichen

Der Bebauungsplan für das

AUSFERTIGUNGBEGLAUBIGUNG

Vermessungs- und Katasteramt

vom 7.7.2005 übereinein.

HINWEIS

werden.

haben können außer durch die

zusätzl ich durch die Bestim-
mungen des § 8 LBauO
(Rheinland-Pfalz) eingeschränkt

Begrenzung der überbau-
baren Flächen (Baugrenzen),

hinteren Abstände von Bauvor-
Die vorderen, seit l ichen und
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